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- Beschlusskammer 6 - 
für die Landesregulierungsbehörde 
 

 

Beschluss 
Az: BK6-07-011 

 

In dem Verwaltungsverfahren 
 
wegen: Feststellung der Objektnetzeigenschaft 
 
Verfahrensbeteiligte: 

  
Stromkontor Rostock GmbH,  
vertreten durch die Geschäftsführer Doris Bagusch und Christian Meier, Zum Wasserwerk 3, 
18147 Rostock-Seehafen 

- Antragstellerin - 
 
 
Stadtwerke Rostock AG,  
vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die Herren Hans-Jörg Scheliga und Oliver 
Brünnich, Schmarler Damm 5, 18069 Rostock  - Beigeladene - 
 
 
hat die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 
 
durch den Vorsitzenden Achim Zerres, 
die Beisitzerin Dr. Kathrin Thomaschki und 
den Beisitzer Andreas Faxel  
 
am 18.12.2007 beschlossen: 
 
 
1. Es wird festgestellt, dass in Bezug auf das von der Antragstellerin auf dem Gelän-

de des Seehafens Rostock betriebene Elektrizitätsversorgungsnetz die Vorausset-
zungen des § 110 EnWG nicht vorliegen. 

 

 
2. Es ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid 
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Gründe 

I. 

Die Antragstellerin betreibt ein Energieversorgungsnetz auf dem Gebiet des 

Überseehafens Rostock. An ihr ist die CME Energieversorgungs- und Beteili-

gungs GmbH (CME GmbH), Magdeburg, zu 75 % beteiligt. Hauptaufgabe der 

Stromkontor Rostock (SKR) ist der Betrieb sämtlicher auf dem Gelände des 

Überseehafens Rostock vorhandener Netzanlagen sowie die Betätigung als 

Stromlieferant für die dort angeschlossenen Abnehmer. Die Netzanlagen hat 

die Antragstellerin von der Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbH 

(HERO) gepachtet und erfüllt insoweit die Aufgaben der HERO auf dem Gebiet 

des Stromnetzbetriebes und der Stromversorgung. Die benötigte Energie wird 

durch die Antragstellerin über den Vertrieb der EnBW bezogen. 

Bei der Verpächterin HERO wiederum handelt es sich um eine Entwicklungs-

gesellschaft des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern sowie der Hanse-

stadt Rostock, die nach eigenen Angaben für den vorausschauenden Ausbau 

der Infrastruktur sowie die Instandhaltung des Hafens verantwortlich zeichnet. 

Sie ist Eigentümerin von Grund und Boden, der Kaianlagen sowie Wasserflä-

chen und hat die Aufgabe, in enger Zusammenarbeit mit der Schifffahrt und 

den vor Ort tätigen Hafenunternehmen zu sichern, dass Rostock über alle Vor-

aussetzungen verfügt, seine Wettbewerbsposition ständig zu verbessern. Im 

Auftrag ihrer Eigner verfolgt sie eine aktive Ansiedlungspolitik. Bei der Ver-

pachtung von Grund und Boden und der Vermietung von Immobilien wird das 

Prinzip verfolgt, durch mehr Wettbewerb im Hafen, durch die Gewinnung neuer 

Kunden und die Akquisition von Gütern neue Geschäftsfelder zu erschließen ( 

aus der Dokumentation „Rostock Port“, Stand Juni 2007). 

Der zugrunde liegende Pachtvertrag zwischen der HERO und der Antragstelle-

rin, von diesen unterzeichnet am 02.07.2001,  lautet (Auszüge): 

„§ 1 Gegenstand des Vertrages 

1. Die Verpächterin verpachtet an die Pächterin die in ihrem Eigentum ste-

henden Stromversorgungsanlagen im Seehafen Rostock ab den mittelspan-

nungsseitigen Anschlusspunkten zum vorgelagerten Netzbetreiber an den Ü-

bergabestationen B, C und D bis zu den Anschlussstellen der einzelnen Ab-

nehmer (...), einschließlich der Verteilerstation A. (...) 
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§ 4 Betrieb der Anlage 

1. Vom Zeitpunkt der Übergabe betreibt die Pächterin ein Netz für die allge-

meine Versorgung im Gebiet des Seehafens. Sie ist, auch gegenüber der Ver-

pächterin, verpflichtet, das Versorgungsnetz i.S.v. § 4 Abs. 1, 10 EnWG zu 

betreiben.  

(...) 

§ 5 Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung 

1. (...)  Die Errichtung etwa erforderlicher neuer oder zusätzlicher Versor-

gungsanlagen erfolgt in Abstimmung mit der Verpächterin, die nur aus wichti-

gem Grund verweigert werden darf. (...)  

§ 7  Durchleitung 

1. Die Pächterin hat das Versorgungsnetz der Verpächterin, soweit diese zur 

Weiterversorgung der bisher versorgten Kunden verpflichtet bleibt, weil die für 

die Übernahme der Versorgung erforderliche Zustimmung vom Kunden ver-

sagt wird, sowie anderen Unternehmen zu den in § 6 EnWG genannten Bedin-

gungen zur Durchleitung zur Verfügung zu stellen. (...)“ 

Unmittelbare gesellschaftsrechtliche Verflechtungen zwischen der Antragstelle-

rin und der HERO sind nicht festzustellen. Die Antragstellerin hat insoweit le-

diglich mitgeteilt, dass der HERO im Juni 2001 ein „unwiderrufliches Kaufan-

gebot zum Erwerb von Geschäftsanteilen von 10 % oder 20 % des Stammka-

pitals an der Firma Stromkontor Rostock GmbH“ per notariellem Vertrag unter-

breitet wurde. Dieses Angebot hat die HERO bislang nicht wahrgenommen. 

Die Pachtverträge mit im Hafengebiet anzusiedelnden Unternehmen werden 

ausschließlich durch die HERO GmbH abgeschlossen.  

Der von der HERO GmbH entwickelte Überseehafen Rostock selbst besteht 

aus fünf Hafenbereichen (Ölhafen, Getreide/Düngemittel, Erz/Zement, Pier I 

bzw. Pier II (Stückgut)) und erstreckt sich über eine Fläche von rund 770 Hek-

tar. Daneben existiert in deutlicher Entfernung zum eigentlichen Umschlagsha-

fen der am Warnemünder Passagierkai gelegene Passagierhafen „Warne-

münde Cruise Center“, der ebenfalls in Regie der HERO GmbH betrieben wird.   

Bei dem von der Antragstellerin versorgten Umschlagshafen handelt es sich 

um einen so genannten „Schengen-Hafen“, der in Umsetzung des gleichnami-
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gen Abkommens als Grenzübergangsstelle zugelassen und aus diesem Grund 

durch Zäune und andere Absperrmaßnahmen besonders gesichert ist.  

 Die im Umschlagshafen rund 200 angesiedelten Unternehmen sind verschie-

denen Sparten zuzurechnen, unter ihnen sind etwa  

- Hersteller von Schwimmkränen 

- Zementhersteller 

- Zucker- bzw. Getreidehandel 

- Umschlagsgesellschaften für Schiffs-, Speditions- und Bahnverkehr 

- Baufirmen und Wasserbauunternehmen 

- Reedereien und Schiffsunternehmen  

- Werften und Schiffsreparaturbetriebe 

- Tauch- und Bergungsbetriebe 

- Fruchtgroßhandelsbetriebe 

Unstreitig profitieren alle angesiedelten Unternehmen von der unmittelbaren 

Lage am Hochseehafen Rostock und dem damit gegebenen Zugang zur offe-

nen See sowie den ebenfalls vorhandenen sonstigen Verkehrsinfrastrukturen 

wie Bahn und Straße. 

Die Anschlussleistung des Elektrizitätsnetzes der Antragstellerin beträgt nach 

eigenen Angaben derzeit 18.800 kW, die Netzhöchstlast beläuft sich auf 6.608 

kW. Im Zeitraum zwischen 2001 und 2006 wurden Neuanschlüsse bzw. Leis-

tungserhöhungen für Anschlussnehmer in einem Gesamtumfang von etwa 

3.000 kW eingerichtet. Mittel- bis langfristig strebt die Antragstellerin an, ihr 

Netz direkt mit dem 110-kV-Netz des vorgelagerten Regionalversorgers E.ON 

Edis zu verbinden.  

Das Netz der Antragstellerin zeichnet sich durch die Besonderheit aus, dass 

für typische Frachtumschlagsanlagen wie Kräne oder anderweitige Verbrau-

cher eine besondere Mittelspannungsebene mit 6 kV vorgehalten wird. Über 

diese Spannungsebene werden etwa 36 % der gesamten installierten Leistung 

bereitgestellt. 

In den letzten Jahren sind zu den von der Antragstellerin versorgten Unter-

nehmen zwei Unternehmen hinzugekommen, die je nach Bestimmung der 

Grenzen des Hafengebietes außerhalb desselben liegen. So liegt das ange-

schlossene Unternehmen „EEW“ zwar innerhalb der Eigentumsgrenzen des 



- 5 - 

Hafens, jedoch außerhalb der Hafennutzungsgrenze. Die ebenfalls durch die 

Antragstellerin mit Strom versorgte „EVG“ liegt außerhalb beider genannter 

Grenzen. Sie ist jedoch nur über eine HERO-eigene Privatstraße erreichbar. 

Aus einer von der Antragstellerin am 20.07.2007 im Rahmen der öffentlichen 

mündlichen Verhandlung anlässlich des Missbrauchsverfahrens BK6-07-023  

beigereichten Karte des Hafengebietes ergibt sich, dass dort an einigen Stellen 

noch freie Flächen von erheblicher Größe ausgewiesen sind (insgesamt  etwa 

250.000 m2). Im Internetauftritt der HERO GmbH unter www.rostock-port.de 

werden ebenfalls etwa 400.000 m2 freie Ansiedlungsfläche in unterschiedlichen 

Lagen beworben, zudem auch andere Mietobjekte wie Lagerhallen und Büro-

räume in verschiedenen Größen und an verschiedenen Stellen auf dem Ha-

fengelände. 

Die Antragstellerin hat in den vergangenen Jahren die Anzahl der für sie täti-

gen Mitarbeiter stetig gesteigert. Wies sie noch im Jahresabschluss zum 

31.12.2004 Personalkosten von 0,-- EUR aus, so enthielt der vorläufige Jah-

resabschluss 2005 vom 08.05.2006 Personalkosten von 4.500 EUR. Mittler-

weile beschäftigt die Antragstellerin nach eigenen Angaben 6 Mitarbeiter mit 

einem Kostenaufwand von etwa 230.000 EUR. 

Für den Fall, dass das von ihr betriebene Netz nicht als Objektnetz einzustufen 

sei und deshalb vollumfänglich dem Pflichtenkatalog des EnWG unterfalle, hat-

te die Antragstellerin im September 2006 daraus resultierende Kosten in Höhe 

von 65.000 EUR in Aussicht gestellt. Nunmehr trägt sie vor, der sich ergeben-

de regulierungsbedingte Kostenblock würde etwa das dreifache dessen, also 

ca. 195.000 EUR betragen. 

Die Antragstellerin trägt insbesondere vor, das Hafennetz stelle kein Netz der 

allgemeinen Versorgung im Sinne von § 3 Nr. 17 EnWG dar.  

Durch Bescheid des Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern vom 

20.12.2001 sei der Antragstellerin die Genehmigung zur Aufnahme der Ver-

sorgung anderer mit leitungsgebundener Energie (Strom) gem. § 3 Abs. 1 

EnWG i.d.F. vom 24.04.1998 erteilt worden. Ausweislich der Begründung sei 

die Genehmigung aufgrund der spezifischen Ausrichtung der Stromkontor Ros-

tock GmbH hinsichtlich Geschäftstätigkeit, Betrieb der Netze und wirtschaftli-

cher Leistungsfähigkeit nur auf das Gebiet des Seehafens beschränkt worden.  

http://www.rostock-port.de/
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Hieraus leitet die Antragstellerin ab, gar kein Netz der allgemeinen Versorgung 

betreiben zu können. 

Auch sei im Hinblick auf das Vorliegen der Bestimmbarkeit zu versorgender 

Letztverbraucher erst das Inkrafttreten des EnWG 2005 maßgebend, weshalb 

es darauf ankomme, ob seitdem die Zahl der Anschlussnehmer bestimmbar 

und konstant geblieben sei. Dies sei indes der Fall. 

Die im Pachtvertrag von 2001 verwendeten Begrifflichkeiten seien weiter vor 

dem Hintergrund des alten EnWG 1998 zu sehen und auf die heutigen Ver-

hältnisse nicht mehr übertragbar. Eine Abgrenzbarkeit des Hafens sei bereits 

aufgrund der vorhandenen Umzäunung und der im Eigentum der HERO ste-

henden Flächen gegeben. Auch seien die für eine Ansiedlung in Betracht 

kommenden Unternehmen in ausreichender Weise gattungsmäßig bestimmt, 

da nur an solche Unternehmen verpachtet werde, die einen Bezug zum Hafen 

und zu den Transportmöglichkeiten der offenen See hätten. Überdies zeichne 

sich der Hafen durch technische Besonderheiten wie eine 6kV-

Mittelspannungsebene aus, die in Netzen der allgemeinen Versorgung nicht 

vorzufinden sei. Auch entspreche die Versorgungsqualität nicht den Standards, 

die in Netzen der allgemeinen Versorgung üblich sei. 

Die auf dem Hafengebiet angesiedelten Betriebe seien außerdem durch einen 

gemeinsamen übergeordneten Geschäftszweck verbunden. Sie seien allesamt 

auf die unmittelbare Meeranbindung – teilweise zum Bezug von Rohstoffen, 

zur Herstellung oder Weiterverarbeitung von Gütern oder zu deren anschlie-

ßender Verschiffung – angewiesen. Durch das gemeinsame Angewiesensein 

auf das Hafengelände, die HERO-Umschlagsgesellschaft sowie den gemein-

samen Energiebezug hätten sich insofern alle Unternehmen einem gemeinsa-

men Zweck untergeordnet. Auch nutzten die Betriebe untereinander Synergie-

effekte durch die räumliche Nähe und seien teilweise auch bei ihren Produkti-

onsabläufen auf einander angewiesen. 

In diesen gemeinsamen übergeordneten Geschäftszweck sei sowohl die 

HERO GmbH als auch die Antragstellerin eingebunden. Denn beide Unter-

nehmen arbeiteten in so enger Abstimmung zusammen, dass eine Betrach-

tung als wirtschaftliche Einheit angezeigt sei. Entscheidungen über neu anzu-

siedelnde Unternehmen auf dem Hafengebiet würden von der HERO GmbH 

nicht allein getroffen, sondern die Antragstellerin habe als Partnerin für die 

Stromversorgung diesbezüglich ein Mitspracherecht. So sei jüngst etwa eine 
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Papierfabrik, die sich auf dem Hafengelände habe ansiedeln wollen, aufgrund 

der Entscheidung der Antragstellerin abgelehnt worden, da die erforderliche 

Leistung nicht in ausreichender Zeit habe bereitgestellt werden können.  

Außerdem werde auch Personal gemeinsam genutzt und gemeinsame Marke-

tingmaßnahmen durchgeführt. Für die Annahme einer wirtschaftlichen Einheit 

spreche schließlich auch, dass das Verhältnis zwischen der HERO GmbH und 

der Antragstellerin einer wirtschaftlichen Fusion im Sinne der FKVO ähnele.  

Die einheitliche, alle Betriebe umfassende Interessenlage wirke sich außerdem 

einerseits als Kriterium hinsichtlich der Bestimmbarkeit der vom Geschäfts-

zweck umfassten Letztverbraucher gemäß § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG a.E. und 

andererseits auch als begrenzendes Element aus. Die Anzahl der versorgten 

Kunden habe sich in den letzten Jahren auch nicht nennenswert verändert. 

 

Die Antragstellerin beantragt, festzustellen, dass die Antragstellerin auf dem 

Gebiet des Seehafens Rostock ein Objektnetz im Sinne des § 110 Abs. 1 

EnWG betreibt. 

 

Die Antragstellerin hatte bereits mit Schreiben vom 08.05.2006 bei der Bun-

desnetzagentur die Anerkennung des Objektnetzstatus für das von ihr betrie-

bene Netz beantragt (Aktenzeichen BK6-06-038), diesen Antrag jedoch am 

28.12.2006 wieder zurückgezogen. Unter dem 09.03.2007 hat die Antragstelle-

rin ihren Antrag auf Feststellung der Objektnetzeigenschaft erneuert, was zur 

Eröffnung des gegenwärtigen Verfahrens führte. 

In Rahmen eines auf Antrag der Stadtwerke Rostock AG durchgeführten Be-

sonderen Missbrauchsverfahrens (Aktenzeichen BK6-07-023) hat die Be-

schlusskammer zwischenzeitlich die jetzige Antragstellerin und damalige An-

tragsgegnerin in Bezug auf die streitgegenständlichen Lieferstellen verpflichtet, 

der Stadtwerke Rostock AG Netzzugang zu gewähren; zur Begründung hat die 

Beschlusskammer ausgeführt, dass es sich beim Netz der damaligen Antrags-

gegnerin nicht um ein Objektnetz handele, weshalb der Stadtwerke Rostock 

AG ein Anspruch aus § 20 EnWG zustehe. 
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Hiergegen hat die dortige Antragsgegnerin und jetzige Antragstellerin keine 

Rechtsmittel eingelegt. Die Beschlusskammer hat die Akten aus den genann-

ten Verfahren BK6-06-038 sowie BK6-07-023 von Amts wegen beigezogen. 

Auf Antrag der Stadtwerke Rostock AG vom 26.03.2007 hat die Beschluss-

kammer mit Beschluss vom 11.04.2007 diese zum Verfahren beigeladen. 

Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Verfahrensakten 

Bezug genommen. 

 
II. 

Der Antrag ist zulässig, aber unbegründet. 

1.  Die Bundesnetzagentur ist die funktional zuständige Behörde. Bei 

der Antragstellerin handelt es sich zwar um ein Energieversorgungsunterneh-

men mit weniger als 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen 

Kunden, weshalb für die hier einschlägige Entscheidung nach § 110 Abs. 4 

EnWG an sich die Zuständigkeit einer Landesregulierungsbehörde gemäß § 

54 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 EnWG gegeben wäre. Durch „Verwaltungsabkommen 

über die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsge-

setz zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Mecklenburg-

Vorpommern“ (Bekanntmachung: Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern vom 

23.01.2006, S. 52) hat das Land Mecklenburg-Vorpommern aber die Wahr-

nehmung der Aufgaben der Landesregulierungsbehörde im Wege der Organ-

leihe auf die Bundesnetzagentur übertragen. Die Bundesnetzagentur entschei-

det gemäß § 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG durch die Beschlusskammer. 

Der auf Feststellung der Objektnetzvoraussetzungen gerichtete Antrag ist ins-

besondere statthaft. Das Verfahren nach § 110 Abs. 4 EnWG ist ausdrücklich 

auf den Erlass einer behördlichen Feststellung – und nicht etwa einer weiter-

gehenden Rechtsgestaltung – gerichtet. Im Rahmen dieser Feststellung bestä-

tigt die zuständige Regulierungsbehörde dem Antragsteller, dass hinsichtlich 

des von ihm betriebenen Netzes die schon kraft Gesetzes geltende Privilegie-

rungswirkung des § 110 Abs. 1 EnWG tatsächlich eingetreten ist. Für den An-

tragsteller besteht ein schutzwürdiges Interesse an einer solchen behördlichen 

Bestätigung. Durch die vorab erfolgende Prüfung der Behörde erlangt er 

Rechtssicherheit hinsichtlich der Reichweite der für ihn nach dem EnWG be-
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stehenden Rechtspflichten. So kann er vermeiden, Adressat behördlicher 

Missbrauchs- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren oder aber privatrechtlicher 

Schadensersatzforderungen Dritter zu werden (siehe hierzu bereits BK7 in 

dem Verfahren BK7-06-006, S. 4 des amtlichen Umdrucks) 

 

2.  Der Antrag ist indes unbegründet. Entgegen der Auffassung der 

Antragstellerin erfüllt das Elektrizitätsversorgungsnetz im Überseehafen Ros-

tock nicht die Anforderungen an ein Objektnetz gemäß § 110 EnWG.  

Die gesetzgeberisch in § 110 EnWG anerkannte Freistellung der Objektnetze 

von gewissen regulatorischen Belastungen resultiert allein aus der Tatsache, 

dass für sich betrachtet abgrenzbare, abgeschlossene Einheiten einen Netzbe-

trieb und eine Energieversorgung aufgebaut haben, die auf ihre Bedürfnisse 

zugeschnitten ist. 

So ist die im Gesetzgebungsverfahren zunächst nur im Hinblick auf damals so 

genannte Werksnetze (§ 110 Abs. 1 Nr. 1 EnWG, nunmehr „Betriebsnetze“) 

gegebene Begründung zu verstehen, man wolle ursprünglich als Kundenanla-

gen entstandene und aufgrund späteren Standortausbaus vergrößerte Versor-

gungsstrukturen nicht in Gänze den regulatorischen Verpflichtungen des 

EnWG unterwerfen1. Im Grundsatz liegt die gleiche Interessenlage auch der 

später hinzugekommenen Variante der so genannten Dienstleistungsnetze 

(§ 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG) zugrunde. Die Gleichstellung der Dienstleistungs-

netze mit den Betriebsnetzen erfolgt allein aus dem Grund, um industrielle A-

realversorgungen nicht besser zu behandeln als vergleichbare Versorgungs-

konstellationen im Dienstleistungsbereich2.  

Mit der Anerkennung von Objektnetzen wollte der Gesetzgeber dagegen keine 

großflächige Herauslösung von Inselnetzen zulassen, erst recht nicht dadurch 

verschärft, dass diejenigen Netzbetreiber mit Objektnetzstatus aufgrund niedri-

gerer regulatorischer Anforderungen und Kosten einen ihnen gesetzlich ver-

schafften Wettbewerbsvorteil auf dem Energiehandelsmarkt genießen. Aus 

diesem Grund sind die Anforderungen, die an die Annahme eines in weiten 

Teilen von den Verpflichtungen des Energiewirtschaftsgesetzes befreiten Ob-

 
1 BT-Drucks. 15/3917, S. 75. 
2 BR-Drucks. 248/1/05 (neu), S. 10. 
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jektnetzes zu stellen sind, streng auszulegen und zu prüfen. Sie müssen stets 

der Tatsache Rechnung tragen, dass eine als Netz zu qualifizierende Versor-

gungsstruktur grundsätzlich allen energiewirtschaftsrechtlichen Verpflichtungen 

zu unterliegen hat und beim Bestehen von diesbezüglichen Restzweifeln nicht 

für, sondern gegen die Annahme eines Objektnetzes zu entscheiden ist. 

 

a)  Vorliegend fehlt es bereits an der in § 110 Abs. 1 EnWG enthalte-

nen Voraussetzung, wonach es sich bei dem betreffenden Netz nicht um ein 

solches der allgemeinen Versorgung handeln darf. 

Der Begriff des Energieversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung ist in 

§ 3 Nr. 17 EnWG legaldefiniert. Danach zeichnen sich solche Netze dadurch 

aus, dass sie der Verteilung von Energie an Dritte dienen und von ihrer Di-

mensionierung nicht von vornherein nur auf die Versorgung bestimmter, schon 

bei der Netzerrichtung feststehender oder bestimmbarer Letztverbraucher 

ausgelegt sind, sondern grundsätzlich für die Versorgung jedes Letztverbrau-

chers offen stehen. 

Für den Ausschluss des allgemeinen Versorgungscharakters ist erforderlich, 

dass die Letztverbraucher entweder bereits bekannt sind oder sich zumindest 

anhand gattungsmäßiger Kriterien bestimmen lassen. Maßstab für die Be-

stimmbarkeit ist die Dimensionierung, in der das Netz ausgelegt ist, wobei die-

se dafür maßgeblich ist, ob das Netz im Sinne des § 3 Nr. 17 2. Halbsatz 

EnWG grundsätzlich für die Versorgung jedes Letztverbrauchers offen steht. 

Hierbei ist im Bereich der Elektrizitätsnetze insbesondere die technische Aus-

legung wie Netzlänge, Leitungsstärke und Gesamtleistungsfähigkeit des Net-

zes ausschlaggebend. Für die Frage, ob der Anschluss an das Netz grund-

sätzlich jedermann – ungeachtet seiner individuellen Gegebenheiten, persönli-

chen Eigenschaften oder konkreten Bedürfnisse – ermöglicht wird, können im 

Rahmen einer Gesamtbetrachtung ergänzend auch subjektive Merkmale zur 

Beurteilung herangezogen werden, soweit diese erkennbar nach außen zutage 

getreten sind (So bereits OLG Düsseldorf, ZNER 2007, 69, 70). Hierfür kommt 

es auf die ausdrückliche oder konkludente Zweckbestimmung bei der Errich-

tung des Netzes an, d.h. darauf, ob nach dem Willen des Netzbetreibers bei 

der Errichtung die Versorgung einem bestimmten Geschäftsziel (Versorgung 

eines Objektnetzes, das einen bestimmten Zweck erfüllt) dienen sollte oder ob 

das Netz schon von vornherein beliebig erweiterbar geplant ist bzw. war. Die 
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bloße Erklärung, nicht jedermann ungeachtet der Person an das Netz an-

schließen zu wollen oder in der Vergangenheit einzelnen Petenten den be-

gehrten Anschluss verweigert zu haben, genügt dabei zur Darlegung nicht.3

Die vorgenannten Grundsätze sind jüngst durch eine Entscheidung des OLG 

Düsseldorf bestätigt worden4. Die Beschlusskammer hält auch für den vorlie-

genden Fall daran fest. 

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen handelt es sich vorliegend um 

ein Netz der allgemeinen Versorgung. Denn das von der Antragstellerin betrie-

bene Netz verfügt über Leistungsreserven, wie sie für Netze der allgemeinen 

Versorgung typisch sind, weist auch nicht anderweitige Merkmale auf, die die 

Annahme eines Netzes der allgemeinen Versorgung zwingend verbieten und 

stützt zudem auch nicht die Annahme, dass die Antragstellerin willens und in 

der Lage wäre, nur ausgesuchten und bestimmbaren Letztverbrauchern den 

Anschluss zu gewähren. 

 

aa)  Die Anschlussleistung und damit die maximale Strombelastbarkeit  

des Netzes der Antragstellerin beträgt rund 18.800 kW, die Netzhöchstlast da-

gegen lediglich 6.608 kW (jeweils Stand 09/2006). Das Netz der Antragstellerin 

ist damit gegenwärtig nur zu etwas mehr als einem Drittel kapazitätsmäßig 

ausgelastet. Die Antragstellerin hat zudem seit Anpachtung im Jahr 2001 in 

nicht unerheblichem Umfang weiteren Abnehmern Anschluss- und Netzkapazi-

tät zur Verfügung gestellt. Ausdrücklich ist von ihr ein Anstieg des Leistungs-

bedarfs von rund 3.000 kW genannt worden, der zwischen 2001 und 2006 da-

durch entstanden ist, dass weitere Anschlussnehmer hinzugekommen sind 

(Liebherr MCCtec) oder vorhandene Verbraucher ihren Bedarf erhöht haben 

(Getreide AG). Es liegt damit nahe, dass im Zeitpunkt der Anpachtung 2001 

die Netzauslastungsquote noch deutlich unter 30 % gelegen hat, denn nen-

nenswerte Netzausbaumaßnahmen im Zeitraum zwischen 2001 und 2006 sind 

von der Antragstellerin nicht vorgetragen worden.  

Damit verfügt das Netz der Antragstellerin bereits bei rein objektiver Betrach-

tung über beträchtliche Leistungsreserven. Allein das Bestehen von Leistungs-

 
3 vorstehender Absatz entnommen aus: Merkblatt Objektnetze der Bundesnetzagentur, Stand 07.09.2006, 
abrufbar unter http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/7462.pdf. 

http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/7462.pdf
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reserven muss zwar nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Betreiber eines 

solchen Netzes dazu bereit ist, jedermann anzuschließen. Regelmäßig werden 

Leistungsreserven in einem nicht der allgemeinen Versorgung dienenden Netz 

aber nur in einem solchen Umfang bereitgehalten, dass es vorhandenen An-

schlussnehmern im Rahmen üblicher Modernisierungs- und Expandierungstä-

tigkeit oder bei einem Anschlussnehmerwechsel möglich ist, einen daraus re-

sultierenden gesteigerten Leistungsbedarf zu befriedigen.  

Die im Netz der Antragstellerin verfügbaren Leistungsreserven gehen über 

dieses Maß dagegen deutlich hinaus. Sie lassen vermuten, dass die Antrag-

stellerin – in Übereinstimmung mit der für die Entwicklung des Hafengebietes 

zuständigen HERO GmbH – sich technisch auf eine deutliche Vergrößerung 

des gesamten Gewerbe- und damit Netzgebietes eingestellt hat. Hierfür spricht  

einerseits, dass die Antragstellerin kurz- bzw. mittelfristig einen direkten An-

schluss an das vorgelagerte 110 kV-Netz des Regionalversorgers E.ON Edis 

anstrebt. Andererseits lassen auch die von der HERO GmbH selbst in entspre-

chenden Werbebroschüren für den Hafen Rostock gemachten Aussagen be-

züglich einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Hafens mitsamt einherge-

hendem Ausbau der zugehörigen Infrastruktur dies vermuten. In Übereinstim-

mung damit weist von der Antragstellerin vorgelegtes Kartenmaterial freie Flä-

chen in erheblichem Umfang im Hafengebiet aus und bewirbt die HERO diese 

Flächen auch im Internet. Allein die Tatsache, dass in einem Netz Expansi-

onsmöglichkeiten bestehen, schließt die Annahme eines nicht der allgemeinen 

Versorgung dienenden Netzes noch nicht zwingend aus. Denn das Erfordernis 

der Ausrichtung des Netzes auf bestimmbare Letztverbraucher erzwingt für 

sich genommen nicht, dass im Zeitpunkt der Betriebsaufnahme bereits alle 

vorgesehenen Letztverbraucher vorhanden und angeschlossen sind. Das Ge-

samtkonzept kann auch eine stetig steigende Ansiedlung und Auslastung vor-

sehen, sofern darin nur die Kriterien enthalten sind, die zur Annahme der Be-

stimmbarkeit führen. Wie noch zu zeigen sein wird, kann die Antragstellerin 

aber gerade nicht zweifelsfrei nachweisen, dass eine etwaige sukzessive An-

siedlung einem festen, von ihr aufgestellten und durchzuführenden Gesamt-

plan entspricht. 

 

 
4 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 24.01.2007, VI-3 Kart 452/06. 
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bb)  Gegen die Annahme eines Netzes der allgemeinen Versorgung 

spricht auch nicht die Tatsache, dass das Hafennetz sich durch eine besonde-

re, in Netzen der allgemeinen Versorgung nicht vorzufindende, 6kV-

Mittelspannungsebene auszeichne und dass die Versorgungssicherheit in die-

sem Netz nicht den sonstigen Anforderungen entspreche, die etwa im angren-

zenden allgemeinen Netz der Stadtwerke Rostock gelten. 

Der Betrieb einer ungewöhnlichen Spannungsebene mag dann gegen die An-

nahme eines Netzes der allgemeinen Versorgung sprechen, wenn dies die 

Auswirkung hätte, dass die von üblichen Endkunden benötigten Spannungen 

gar nicht vorgehalten werden und das Netz damit für die allgemeine Versor-

gung insgesamt untauglich wäre. So liegt der Fall hier nicht. Nach eigenen An-

gaben deckt die 6kV-Mittelspannungsebene nur 36 % der installierten Gesamt-

leistung ab. Daneben existieren auch andere gängige Spannungen im Mittel-

spannungsbereich sowie auch im Niederspannungsbereich. Im Gegenteil stellt 

das Vorhalten von mehreren Spannungsebenen neben derjenigen, die auf be-

sondere Bedürfnisse zugeschnitten ist, vielmehr ein weiteres Indiz dafür dar, 

dass im Grundsatz jeder Kunde im Netz angeschlossen werden soll.  

Die im damaligen Missbrauchsverfahren (Az. BK6-07-023) erhobene Behaup-

tung, das Netz hielte möglicherweise die allgemeinen Anforderungen an die 

Versorgungssicherheit oder –qualität nicht ein, ist ebenfalls nicht erheblich. 

Selbst wenn dem so wäre, was für die Kammer aber nicht ersichtlich ist, hin-

dert dies für sich genommen nicht die Annahme eines Netzes der allgemeinen 

Versorgung. Es mag Netze der allgemeinen Versorgung geben, bei denen ein 

Einbruch der Versorgungsqualität erfolgt; diese werden dadurch ebenfalls nicht 

automatisch zu Netzen, die nicht mehr der allgemeinen Versorgung dienen. 

Dieser Umkehrschluss lässt sich nicht ziehen. 

 

cc)  Es liegen auch deutliche Anhaltspunkte dafür vor, dass die Antrag-

stellerin auch subjektiv bereit ist, jeden um Netzanschluss nachfragenden An-

schlussnehmer an ihr Netz anzuschließen.  

So hat sie in ihrem Schreiben vom 18.09.2006 an die Bundesnetzagentur wört-

lich ausgeführt, sie sei bereit, alle Netzanschlusspetenten auf dem Gebiet des 

Seehafens Rostock anzuschließen. Selbst wenn man unterstellt, dass diese 

Aussage lediglich die Antwort auf den vorsorglichen vorausgegangenen Hin-
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weis der Bundesnetzagentur (Schreiben vom 09.08.2006) gewesen ist, dass 

auch im Falle eines anerkannten Objektnetzstatus weiterhin die Rechte poten-

tieller Anschluss- und Zugangspetenten nach allgemeinem Kartellrecht zu be-

achten seien, so vermag die von der Antragstellerin gemachte Aussage den-

noch Rückschlüsse auf die Betriebs- und Anschlussphilosophie ihres Netzes 

zuzulassen.  

Schließlich ist aus dem zwischen der Antragstellerin und der Hafen-

Entwicklungsgesellschaft HERO GmbH im Jahr 2001 geschlossenen Pachtver-

trag über die Anpachtung des Stromnetzes im Hafengebiet zu entnehmen, 

dass sich die Antragstellerin gegenüber der HERO GmbH sogar zum Betrieb 

eines Netzes der allgemeinen Versorgung verpflichtet hat. So wird in § 4 des 

Vertrages das von der Antragstellerin zu betreibende Netz als ein „Netz für die 

allgemeine Versorgung im Gebiet des Seehafens“ bezeichnet.  

Diese Formulierung mag ihren Ursprung im Begriffsverständnis zu Zeiten des 

EnWG 1998 haben. Aber auch innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens gab es 

in § 2 Abs. 3 eine deutliche Unterscheidung zwischen „Energieversorgungsun-

ternehmen, die andere mit Energie versorgen“ und solchen, „die ein Netz für 

die allgemeine Versorgung betreiben“. Auch § 10 Abs. 1 EnWG 1998 kannte 

die Zuständigkeit für die allgemeine Versorgung als Grundlage der allgemei-

nen Anschluss- und Versorgungspflicht.  

Zudem verpflichtet § 5 des Vertrages die Pächterin zur Errichtung etwa erfor-

derlicher neuer oder zusätzlicher Versorgungsanlagen, die „nur aus wichtigem 

Grund verweigert werden darf“. Diese vertraglichen Regelungen zwischen der 

HERO GmbH als Flächenentwicklerin und der Antragstellerin sind hinsichtlich 

dieser Pflichten auch durchaus vergleichbar mit üblichen Konzessionsverträ-

gen, wie sie etwa zwischen Kommunen und Verteilnetzbetreibern geschlossen 

werden. Sie begründen die Verpflichtung der Antragstellerin, im Falle des Ab-

schlusses eines Pachtvertrages mit der HERO GmbH das entsprechende Un-

ternehmen auch mit Strom zu versorgen. Eine Letztentscheidung über die 

Vergabe eines Pachtvertrages übt im Ergebnis aber nicht die Antragstellerin 

aus, sondern die HERO GmbH. Insofern hat es die Antragstellerin in keiner 

Weise – jedenfalls nicht letztentscheidend – in der Hand, wer Anschlussneh-

mer an ihrem Netz wird. Wenn die Antragstellerin etwa im Rahmen der mündli-

chen Verhandlung vorgetragen hat, dass jüngst die Ansiedlung und Versor-

gung einer Papierfabrik aufgrund des enormen Leistungsbedarfes maßgeblich 
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durch die Antragstellerin abgelehnt worden sei, so lässt das noch nicht 

sogleich den Rückschluss darauf zu, dass die Antragstellerin grundsätzlich bei 

der Ansiedlungspolitik der HERO GmbH mitbestimmt. Im Zweifel ist davon 

auszugehen, dass die Antragstellerin eine für die Tätigkeit eines Netzbetrei-

bers übliche Netzkapazitäts- und Netzverträglichkeitsprüfung angestellt hat 

und vor diesem Hintergrund in rein beratender Tätigkeit zu dem Ergebnis ge-

langt ist, der Leistungsbedarf der Fabrik sei zu hoch für das Netz.  

Aus den genannten Gründen muss eine Bestimmbarkeit der anzuschließenden 

Letztverbraucher verneint werden. Denn weder gegenwärtig und schon erst 

recht nicht im Zeitpunkt der Netzerrichtung war für die Antragstellerin vorher-

sehbar, wer später einmal Anschlussnehmer werden wird. 

 

dd)  Ebenso hindert auch die im Jahr 2001 gegenüber der Antragstelle-

rin allein auf den Netzbetrieb im Seehafen beschränkte Genehmigung nach § 3 

Abs. 1 EnWG 1998 nicht die Annahme eines Netzes der allgemeinen Versor-

gung. Weder hindert eine nach altem Recht erteilte Genehmigung daran, im 

tatsächlichen Verhalten davon abzuweichen und auch außerhalb des Seeha-

fens Anschlussnehmer zu versorgen (was vorliegend etwa im Fall der EVG 

geschehen ist), noch betrifft diese Genehmigung überhaupt die Frage, ob die 

Antragstellerin auf dem ihr damals als Betätigungsareal zugebilligten Gebiet 

des Seehafens technisch in der Lage und willens ist, jegliche von der HERO 

GmbH benannte Anschlussnehmer anzuschließen.  

 

b)  Selbst wenn man vorliegend aber einmal unterstellen würde, dass 

das Netz der Antragstellerin kein Netz der allgemeinen Versorgung darstellt, so 

würde es darüber hinaus für die Annahme eines so genannten Dienstleis-

tungsnetzes auch an einem nach § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG erforderlichen ge-

meinsamen Geschäftszweck fehlen, der den Netzbetreiber sowie bestimmbare 

Letztverbraucher verbindet.  

Erforderlich ist hierbei, dass das betriebene Energieversorgungsnetz dem 

Netzbetreiber oder einem Beauftragten dazu dient, durch einen gemeinsamen 

übergeordneten Geschäftszweck, der über reine Vermietungs- und Verpach-
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tungsverhältnisse hinausgeht, bestimmbare Letztverbraucher mit Energie zu 

versorgen. 

Nach Sinn und Zweck der Norm muss es sich um einen Geschäftszweck han-

deln, der von den verschiedenen Letztverbrauchern und dem Netzbetreiber auf 

dem Areal gemeinsam verfolgt wird, sie dadurch miteinander verbindet und sie 

bestimmbar macht. Auch muss es sich schon nach dem Wortlaut, aber auch 

nach Sinn und Zweck der Norm um einen der reinen Energieversorgung über-

geordneten Geschäftszweck handeln. Jedes andere Verständnis würde dazu 

führen, dass die Versorgungsnetzbetreiber es in der Hand hätten, etablierte 

oder neu erschlossene lukrative Netzgebiete auszugliedern, als Objektnetz zu 

deklarieren und damit dem Wettbewerb dienende Pflichten des Gesetzes aus-

zuschließen, was vom Gesetzgeber ersichtlich nicht gewollt war5.  

Zudem muss auch der Netzbetreiber selbst in diesen übergeordneten Ge-

schäftszweck einbezogen und von ihm umfasst sein. Dies ergibt sich aus dem 

Wortlaut des § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG, der fordert, dass die betreffenden Net-

ze „… dem Netzbetreiber oder einem Beauftragten dazu dienen, durch einen 

gemeinsamen übergeordneten Geschäftszweck … bestimmbare Letztverbrau-

cher mit Energie zu versorgen“. 

Nach Maßgabe dieser Anforderungen ist das Vorliegen eines übergeordneten 

Geschäftszwecks beim Netz der Antragstellerin nicht gegeben. 

 

aa)  Dies scheitert bereits daran, dass die Antragstellerin als vertraglich 

verpflichtete Netzbetreiberin selbst nicht in einen etwaigen gemeinsamen ü-

bergeordneten Geschäftszweck einbezogen ist. Sähe man bei den angesiedel-

ten Unternehmen das Existieren eines gemeinsamen Geschäftszweckes als 

gegeben an (dazu unten), so kann allenfalls die Hafenentwicklungsgesellschaft 

HERO GmbH als Entwicklungsträgerin von einem solchen Geschäftszweck 

umfasst sein. Die Antragstellerin selbst hat nach Maßgabe der von ihr vorge-

legten Verträge lediglich das Geschäftsfeld des Netzbetriebs übertragen be-

kommen und ist von einem solchen Geschäftszweck jedenfalls nicht umfasst.  

                                                 
5 OLG Düsseldorf, Beschl. vom 05.04.2006, VI-3 Kart 143/06(V), Juris Rn. 35. 
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Denn die Antragstellerin ist mit der HERO GmbH gesellschaftsrechtlich nicht 

verflochten. Eine gesellschaftsrechtliche Verflechtung ergibt sich nicht aus dem 

notariellen Kaufangebot der Antragstellerin, wonach die HERO GmbH berech-

tigt sein soll, Geschäftsanteile in Höhe von 10 % oder 20 % des Stammkapitals 

der Antragstellerin zu erwerben. Denn es ist nicht vorgetragen worden, dass 

die HERO GmbH diese Kaufoption auch ausgeübt hätte; im Übrigen reicht ein 

Anteil von 10 % oder 20 % auch nicht aus, um eine gesellschafts- oder fusi-

onsrechtliche Beeinflussung oder gar eine wirtschaftliche Einheit anzunehmen. 

Die Antragstellerin konnte auch nicht zur Überzeugung der Beschlusskammer 

nachweisen, dass die HERO GmbH und die Antragstellerin auf anderweitiger 

Grundlage als wirtschaftliche Einheit anzusehen seien. 

Eine wirtschaftliche Einheit aus der HERO GmbH und der Antragstellerin lässt 

sich nicht durch entsprechende Anwendung von auf Basis des europäischen 

Fusionskontrollrechts ergangenen Entscheidungen begründen. Zwar mag in 

einem Einzelfall (RTZ/CTA, KOMM. 07.12.1995, M. 660) angenommen worden 

sein, dass zwei rechtlich selbständige Unternehmen auch dann als wirtschaftli-

che Fusion betrachtet werden können, wenn lediglich eine Reihe vertraglicher 

Vereinbarungen und Absprachen getroffen worden waren. Dies bedeutet im 

Umkehrschluss aber nicht, dass immer dann, wenn zwischen zwei ansonsten 

nicht verflochtenen Unternehmen Absprachen oder Verträge zwecks Abstim-

mung der Kooperation geschlossen sind, zugleich auch eine fusionsähnliche 

wirtschaftliche Einheit anzunehmen wäre. Zudem sind durch die Antragstellerin 

weder vertragliche Vereinbarungen noch sonstige Absprachen über die ge-

meinsame Zweckförderung im Hinblick auf den Hafen Rostock dokumentiert 

und vorgelegt worden. 

Festzuhalten ist, dass die Antragstellerin nach den vorgelegten Vertragsklau-

seln des Pachtvertrages 2001 mit der HERO GmbH allein für den reibungslo-

sen Stromnetzbetrieb und die Versorgung der Letztverbraucher zu sorgen hat. 

Hierbei wird nicht in Abrede gestellt, dass die HERO GmbH im Zuge der Ver-

handlungen mit neuen Ansiedlungsinteressenten auch die Antragstellerin in die 

Entscheidungsfindung insoweit einbezieht, als sichergestellt sein muss, dass 

der Strombedarf des neuen Unternehmens durch die Antragstellerin überhaupt 

gedeckt werden kann.  

Der Vortrag der Antragstellerin jedoch, es gebe auch eine grundsätzliche 

gleichberechtigte Entscheidung darüber, welche Unternehmen unter Gesichts-
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punkten der weiteren Hafenentwicklung und der Expansionspolitik der HERO 

GmbH anzusiedeln seien, vermochte die Beschlusskammer dagegen nicht zu 

überzeugen. Der Internetauftritt der HERO GmbH (www.rostock-port.de) lässt 

keinerlei Hinweise darauf erkennen, dass es enge Kooperationen zwischen der 

Antragstellerin und der HERO GmbH bezüglich der Hafenentwicklung gäbe. 

Auch über die Suchfunktion der Homepage lässt sich keinerlei Verweis auf die 

Antragstellerin ermitteln; vielmehr wird ein Angehöriger der HERO als Kontakt-

person für Elektro- und Kommunikationsservice benannt. Auch sonstige Unter-

lagen, die die Annahme einer engen Kooperation rechtfertigen, hat die Antrag-

stellerin nicht vorlegen können. 

Gegen eine weit gehende Deckungsgleichheit im Sinne einer wirtschaftlichen 

Einheit der HERO GmbH und der Antragstellerin spricht vielmehr, dass zum 

Gebiet der HERO GmbH auch der Passagierhafen Rostock gehört, die HERO 

GmbH jedoch die Energieversorgung dieses Gebietes aus hier unbekannten 

Gründen gerade nicht auf die Antragstellerin übertragen hat. Ferner hat sich 

aus den von der Antragstellerin im Objektnetz-Antragsverfahren BK6-06-038 

übersandten Jahresabschluss 2004 ergeben, dass die Antragstellerin neben 

der Stromversorgung im Rostocker Hafen auch noch Geschäftliche Aktivitäten 

im Hinblick auf die eine Wohnungsbaugesellschaft Kalbe/Milde mbH entwickelt 

hat6. Dagegen ist energiewirtschaftlich überhaupt nichts einzuwenden. Es ver-

deutlicht lediglich zusätzlich, dass insoweit durchaus unterschiedliche wirt-

schaftliche Betätigungen von HERO und der Antragstellerin vorliegen und die 

Antragstellerin eben nicht eine schlichte „Betriebsabteilung“ der HERO ist, 

sondern ein selbständiges Unternehmen, welches gegenüber der HERO eine 

Dienstleistung erbringt und aus Gründen der Qualität dieser Dienstleistung die 

gebotene enge Abstimmung mit dem Auftraggeber sucht.  

 

bb)  Im Übrigen erscheint aber auch das Vorliegen eines gemeinsamen 

übergeordneten Geschäftszwecks zwischen den angesiedelten Unternehmen 

und der HERO GmbH als zweifelhaft. Unbestreitbar profitieren alle ansässigen 

Unternehmen von den durch die Nähe zur offenen See und den ins Landesin-

nere reichenden sonstigen Transportinfrastrukturen wie Bahn und Straße sich 

ergebenden Vorteilen. Es mag auch Unternehmen geben, die untereinander 

dadurch in besonderer Weise verbunden sind, dass sie Teil einer Wertschöp-

                                                 
6 Jahresabschluss zum 31.12.2004, Seiten 2 und 9. 

http://www.rostock-port.de/
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fungskette sind und die von einem Unternehmen erzeugten oder importierten 

Vorprodukte beim anderen Unternehmen ohne Zwischentransport weiterverar-

beitet werden. Diesbezüglich ist jedoch nicht zweifelsfrei, dass eine solche In-

teressenlage bei einem überwiegenden Teil der vorhandenen Betriebe vorläge. 

Die große Menge der Unternehmen auf dem Hafengebiet Rostock zeichnet 

sich dadurch aus, dass parallelgerichtete Interessen vorliegen, von der logis-

tisch günstigen Lage des Hafens zu profitieren. Insoweit unterscheidet sich der 

Hochseehafen Rostock nicht von einem sonstigen, transporttechnisch gut er-

schlossenen Industrie- oder Gewerbegebiet. 

Eine Ansammlung parallelgerichteter Interessen reicht für die Annahme eines 

gemeinsamen übergeordneten Geschäftszwecks nicht aus. Eine vom Gesetz-

geber wie aufgezeigt erforderliche Vergleichbarkeit mit anderen privilegierten 

Versorgungsstrukturen wie Betriebsnetzen ist gegeben, wenn ein planmäßig-

organisatorisches Arrangement von Letztverbauchern festzustellen ist, das ge-

rade in dieser Konstellation für die weit überwiegende Zahl der angesiedelten 

Letztverbraucher besondere Vorteile mit sich bringt und diese gerade aufgrund 

dieser Vorteile bereit sind, sich besonderen Anschluss- und Belieferungsbe-

dingungen unter Ausschluss liberalisierungstypischer Regelungen des EnWG 

wie die freie Lieferantenwahl zu unterwerfen. 

Die im Rahmen des Besonderen Missbrauchsverfahrens durchgeführte münd-

liche Verhandlung hat in dieser Hinsicht ein zwiespältiges Bild ergeben. So 

wurde vorgetragen, die HERO GmbH vermarkte den Hafen unter einer ge-

meinsamen „Marke“ und sei darauf bedacht, Betriebe anzusiedeln, welche sich 

erhöhend auf die umgeschlagene Tonnage auswirken. Gleichzeitig wurde aber 

der Ansiedlungswunsch eines Kraftwerkes, das erhebliche Umschlagsmengen 

gebracht hätte, abgewiesen. Wie auch immer die Ansiedlungspolitik der HERO 

GmbH, die nicht Netzbetreiberin ist und die auch schlichte Büroflächen ohne 

Hafenbezug im Internet anbietet, zu beurteilen sein mag, jedenfalls ist nicht 

nachgewiesen, dass auch die angesiedelten Betriebe sich ihrerseits diesen 

Geschäftszweck zu eigen machen und daran mitwirken. 

 

cc)   Schließlich steht nach Überzeugung der Beschlusskammer auch 

die Bestimmbarkeit der betroffenen Letztverbraucher in Frage. Dies ergibt sich 

bereits aus dem Nichtvorliegen eines gemeinsamen übergeordneten Ge-

schäftszwecks, zudem aber auch aus der Tatsache, dass die Antragstellerin 
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auch Unternehmen außerhalb des eigentlichen Hafengebietes an ihr Netz an-

schließt (EVG). Auch dies spricht für eine weitere Expansion des Versor-

gungsgebietes, für die Annahme eines Netzes der allgemeinen Versorgung 

und letztlich gegen einen bestimmbaren Kreis von Letztverbrauchern, sofern 

man der Belegenheit innerhalb des eigentlichen Hafengebietes überhaupt eine 

Abgrenzungsfunktion zuweist. 

Die Versorgung der EVG als außerhalb des Hafengebietes angesiedeltem 

Letztverbraucher kann hierbei auch nicht damit begründet werden, es handele 

sich um eine Einzelfallausnahme und das Betriebsgelände der EVG sei histori-

sches HERO-Gebiet. Denn die wie ausgeführt gerade im Zuge der Anerken-

nung von Objektnetzen anzulegenden strengen Voraussetzungen verbieten 

es, hierüber schlicht hinwegzusehen. Deuten – wie hier - Expansionsbestre-

bungen eines den Objektnetzstatus anstrebenden Netzbetreibers darauf hin, 

dass eine Gebundenheit an einen bestimmbaren und eingeschränkten Kreis 

von Letztverbrauchern nicht sicher vorliegt, dann ist im Zweifel der Objektnetz-

status zu versagen, um Wettbewerbsverfälschungen zu verhindern. 

 

dd)  Die Antragstellerin hat auch nicht in für die Annahme eines so ge-

nannten Dienstleistungsnetzes gem. § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG ausreichender 

Weise dargelegt, weshalb die Erreichung des übergeordneten Geschäfts-

zwecks durch die umfängliche Anwendung des EnWG unzumutbar erschwert 

würde. Gerade angesichts der vorgetragenen Mitarbeiterzahl von mittlerweile 6 

Personen erscheint es fragwürdig, dass die Anwendung aller regulatorischen 

Vorschriften Kosten von rund 195.000 EUR ausmachen sollte. Eine solche 

Summe wäre durch die Antragstellerin jedenfalls im Detail und rechtzeitig auf-

zuschlüsseln gewesen. Im Übrigen wäre zu erwarten gewesen, dass die noch 

im September 2006 genannte Summe von 65.000 EUR regulierungsbedingter 

Kosten aufgrund des zwischenzeitlichen Anstiegs der Mitarbeiterzahl eher ge-

ringer geworden wäre, da tendenziell weniger Arbeiten extern vergeben wer-

den müssten. Auch zur Erhellung dieser Frage hat die Antragstellerin letztlich 

nicht beigetragen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich die Antragstelle-

rin im Pachtvertrag gegenüber der HERO zu Leistungen verpflichtet hat, die in 

erheblichen Teilen denen des heutigen EnWG entsprechen, etwa der Duldung 

von Erzeugungsanlagen oder der Ermöglichung der Durchleitungen von Dritt-

lieferanten. Es ist nicht ersichtlich, warum diese im Jahre 2001 vertraglich ü-
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bernommenen Verpflichtungen heute unzumutbar sein sollen, selbst wenn 

man dabei den Aspekt berücksichtigt, dass das EnWG diese Pflichten deutlich 

intensiver ausgestaltet, als dies der geltende Vertrag zwischen der Antragstel-

lerin und der HERO GmbH vorsieht. 

 

c)  Im Übrigen würde vorliegend auch die Annahme eines Objektnet-

zes im Sinne des § 110 Abs. 1 Nr. 1 EnWG (sog. „Betriebsnetz“) nicht in Be-

tracht kommen. Dies einerseits deshalb nicht, da das betreffende Netz für die 

Annahme eines Betriebsnetzes kein solches der allgemeinen Versorgung sein 

darf (siehe oben). Des Weiteren ist auf den hier - möglicherweise gegebenen - 

überwiegenden Verbrauch durch die HERO GmbH und den mit der HERO 

GmbH verbundenen Unternehmen nicht abzustellen. Diese Objektnetzvariante 

setzt vielmehr voraus, dass der überwiegende Stromtransport innerhalb des 

Unternehmens des Netzbetreibers sowie den mit diesem verbundenen Unter-

nehmen erfolgt. Weder die HERO noch die Umschlagsgesellschaft ist jedoch 

mit der Antragstellerin im Sinne des § 3 Nr. 38 EnWG verbunden. 

 

Eine Gebührenfestsetzung für dieses Verfahren kann mittels eines weiteren 

gesonderten Bescheides erfolgen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat ab Zustel-
lung Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bun-
desnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es 
genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht 
Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung 
beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann 
auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert 
werden. Die Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Be-
schluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, 
und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde 
stützt, enthalten. 

Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen 
Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 



- 22 - 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 
 
 

Achim Zerres 
Vorsitzender  

Dr. Kathrin Thomaschki  
Beisitzerin 

Andreas Faxel 
Beisitzer 

 


